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Verwaltungsbericht

der

Direktion der Justiz und Polizei
für

das Jahr l876.

Direktor: Herr Regierungsrath Teuscher.

I. Allgemeiner Theil.

^. Postulate des Großen Käthes und von demselben
erheblich erklärte Anzüge.

g,. Anträge der ^taatswirthschaftsstommission, welche vom grossen

Rathe am 20. Mntermonat l876 genehmigt worden sind.

1) Die gewünschte Revision der Feuerordnung
vom 25. Mai 1819 hat in dem Berichtsjahre natürlich noch
nicht erfolgen können. Die Justiz- und Polizeidirektion macht
indessen schon jetzt darauf aufmerksam, daß die vorhandenen
Uebelstände und namentlich die große Zahl der vorkommenden
Feuersbrünste nach allen seit Jahren gemachten Erfahrungen
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ganz unzweifelhaft nicht sowohl auf Mängel der bestehenden
Feuerordnuug und der durch diese vorgeschriebenen Einrichtungen,

als vielmehr fast ausschließlich gerade auf die mangelhafte

Beobachtung der Vorschriften der Feuerordnung durch die
Bürger und auf die vielerorts sehr laxe Handhabung derselben
durch die Gemeinden und Bezirksbehörden, und zwar sowohl
der richterlichen als der administrativen zurückzuführen sind,
obwohl die Justiz- und Polizeidirektion es an fortwährenden
und sehr eindringlichen Mahnungen, Weisungen und auch
Rügen nicht fehlen läßt.

2) Ueber den Bezug von Markt- nnd Hausirge-
bühren, Platzgeldern :c. sind die nöthigen Bestimmungen
enthalten in dem von der Direktion des Innern unter
Mitwirkung der Justiz- und Polizeidirektion ausgearbeiteten und
vom Großen Rathe in erster Berathung am 11. April 1877
bereits genehmigten Gesetzesentwurf über den Markt- und
Hausirverkehr.

3) Schon durch Schreiben vom 7. Herbstmonat 1876
wurde die Centralpolizei von der Justiz- und Polizeidirektion,
in Wiederholung und Verschärfung der ihr schon bei frühern
Anläßen fachbezüglich ertheilten Instruktionen, angewiesen.
die Ertheilung von Patenten an herumziehende
Musikanten, Thierführer u. dgl. Leute mehr als bisher
einzuschränken. Ein gänzliches Verbot gegen den Eintritt,
Durchpaß und Aufenthalt von Zigeunern und fremden
Thierführern wurde vom Regierungsrathe erst im Jahre 1877
erlassen.

4) Das Projekt der Verlegung der Strafanstalt
von Bern hat im Berichtsjahre insofern eine Förderung
erfahren, als vorläufig ein Areal von 100 Jucharten im
Großen Moose vom Staate der Gemeinde Ins abgekauft
und das dortige sogenannte alte Schützenhaus zur einstweiligen
Aufnahme von 30 Sträflingen eingerichtet wurde, die dasselbe
denn auch zu Anfang Brachmonats 1876 mit 4 Aufsehern
bezogen und bis Ende Herbstmonats bewohnten. Diese
Abtheilung wurde hauptsächlich zu Kanalausgrabungen und
sodann während einiger Tage zu Aufforstungsarbeiten und
endlich zur Bearbeitung eines Grundstückes von ca. 8 Jucharten
verwendet, welches mit Hafer und Kartoffeln bepflanzt werden
sollte. Diese verschiedenen Arbeiten wurden in befriedigender
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Weise ausgeführt. Es war damit eiu die Lösung der
gestellten Frage vorbereitender praktischer Versuch gemacht;
derselbe fiel, ungeachtet mancher, besonders die Disziplin,
die Sanität und die Beschaffung der nöthigen Lebensmittel
betreffender Schwierigkeiten und Nachtheile, im Ganzen nicht
ungünstig aus und wird im Jahr 1877 wiederholt.

Neben diesen vorbereitenden Schritten auf dem Boden
praktischer Erfahrung weist dagegen das Berichtsjahr eine
wesentliche Förderung der Frage' im Gebiete theoretischer
Erörterung und Bearbeitung und legislatorischer Behandlung
nicht auf. Abgesehen davon, daß es sachgemäß erschien,
zunächst die Resultate der angeführten praktischen Versuche
abzuwarten, um dieselben bei der, der Gesetzgebung
zukommenden definitiven Regulirung der Angelegenheit gebührend
zu Rathe ziehen zu können, schien auch die allgemeine Finanzlage

des Staates momentan kaum zu einer beschleunigten,
unvermeidlicher Weise immerhin mit grvßen Baarauslagen
verbundenen Verlegung der Strafanstalt zn drängen. Dazu
kam die aus eben diesen allgemeinen Finanzverhältnissen
folgende Präokkupation der obern Verwaltungsbehörden mit
denselben; kamen ferner die vielen zur Einführung der
Bundesgesetze über den Civilstand und über Maß und Gewicht
erforderlichen Arbeiten, endlich auch die theils durch das
kantonale Kirchengesetz, theils durch Bestimmungen der
Bundesverfassung gebotene Bearbeitung der Dekrete über das Be-
gräbnißwesen und über die Stenern zu Kultuszwecken, Alles
Gegenstände, welche neben der großen Menge anderer Geschäfte
der Direktion Zeit und Kraft derselben sehr stark in Anspruch
nehmen mußten und mit dazu beitrugen, die Behandlung der
Frage der Verlegung der Strafanstalt zeitweise in den Hintergrund

zu drängen.
Das Nächste, was nun in der Sache geschehen wird,

wird nach der Ansicht der Justiz- und Polizeidirektion die
Riedersetzung eiuer Spezialkommission sein, welcher die
Aufgabe zufiele, das von Hrn. Strafhausdirektor Guillaume in
Rcuenburg eingeholte Gutachten über die Reform des bernischen
Pönitentiarwesens mit besonderer Rücksichtnahme auf die
kulturellen, gewerblichen und ökonomischen Zustände und
Verhältnisse unserer Bevölkerung, ferner auf unsere verfassungsmäßigen

und gesetzlichen Einrichtungen, endlich auch auf unsere
finanziellen Kräfte, einer eingehenden Prüfung zu unterwerfen.

25
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und sodann nach allseitigem Studium und zumal in praktischer
Richtung vorgenommener Verarbeitung der Frage bestimmte,
unsern Bedürfnissen wie auch den uns zu Gebote stehenden
Mitteln entsprechende Vorschläge über die Reform unseres
Pönitentiarwesens überhaupt und die Verlegung und veränderte
Einrichtung der Strafanstalt insbesondere zu formuliren und
der Behörde vorzulegen. Die Wichtigkeit und große Tragweite

des Gegenstandes rechtfertigt und verlangt unstreitig
ein durchaus besonnenes und umsichtiges, auf möglichst gründliche

Untersuchungen basirtes Vorgehen in der Sache. Auch
mag es schon hier am Orte sein, darauf aufmerksam zu
machen, daß eine ersprießliche Lösung der Frage kaum möglich
sein wird ohne verschiedene prinzipielle Modifikationen unserer
Gesetzgebung auf dem ganzen Gebiete des Strafwesens und
theilweise auch unserer polizeilichen Grundsätze und
Einrichtungen.

S) Der Einladung an den Regierungsrath, dafür zu
sorgen, daß die von den Amtschreibern zu erlassenden

Sendbriefe an die Gläubiger über Handänderungen

:c. denselben frankirt zugesendet werden,
wurde durch ein entsprechendes Kreisschreiben an die
Regierungsstatthalter, die Amtschreiber und die Fertigungsbehörden

vom 27. Januar 1877 (Art. 3) Folge gegeben.

6) Ein Gesetzesentwurf über die fixe Besoldung der
Amtschreiber und Amtsgerichtfchreiber ist von der
Justizdirektion ausgearbeitet und vom Regierungsrathe
genehmigt worden und liegt zur Berathung vor dem Großen
Rathe.

o. Änzug des Hrn. gros;rath ckahrni-Dubais, erheblich erklärt am

17. Mai 1876, bezweckend die finanzielle Schadtoghaltung der

gemeinde Thierachern

durch den Staat bezweckend für den Ausfall, welchen dieselbe
auf der Gemeindstelle erleide in Folge der bedeutenden
Landankäufe, welche die steuerfreie Eidgenossenschaft zu militärischen
Zwecken in der Gemeinde Thierachern gemacht habe. Dieser
Anzug wurde von der Justizdirektion an die Finanzdirektion,
in deren Geschäftskreis der Gegenstand seiner Natur nach
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fällt, zur gutfindenden Antragstellung überwiesen, nachdem
eine von dem Unterzeichneten im Nationalrathe im Sinne
des Anzuges gestellte Motion erfolglos geblieben war.

o. Zwei Anzüge der Herren groszräthe lVyttenljach «k genossen,

am 1,7. ZUal 1,876 erheblich erklärt.

1) Durch Beschluß vom 12. August 1876 hat der
Regierungsrath auf den Antrag der Justiz- und Polizeidirektion
den Z 10 der Verordnung vom 23. März 1838, betreffend
die Ausstellung der Reisepässe durch die Centralpolizei, und
die Verordnung vom 30. Herbstmonat 1853, betreffend die
Förmlichkeiten, die von denjenigen Personen zn beobachten
sind, welche den Kanton bleibend verlassen wollen,
aufgehoben. Damit ist der Anzug, es seien die Bestimmungen
jener Verordnungen dahin näher zu präzisiren, daß
Einwendungen gegen die Schriftenherausgabe der
Gemeindeschreiberei des Wohnfitzes der betreffenden

Person eingereicht werden sollen, gegenstandslos
geworden.

2) Der Anzug, welcher eine Abänderung der Satz. 655
C.-G.-B., betreffend die Form der Bekanntmachung
von amtlichen Güterverzeichnissen, bezweckt, wurde
bekanntlich mit der von dem Justizdirektor beantragten
Erweiterung erheblich erklärt, daß bei dcr Revision des
Zivilgesetzbuches untersucht werde, ob nicht überhaupt für
die Form der zivilrechtlichen Publikationen ein den heutigen
Verhältnissen entsprechenderes Verfahren aufzustellen sei. Zwei
Tage später, am 19. Mai 1876, beschloß dann der Große
Rath grundsätzlich die Wiederaufnahme der Zivilgesetzrevision.
Die durch den erwähnten Anzug angeregte Frage wird daher
bei dieser seither bereits in Angriff genommenen Revisionsarbeit,

und zwar ohne Zweifel fchon bei der Behandlung des

Einleitungstitels, zur eingehenden Prüfung und Erörterung
gelangen.

ä. Anzug der Herren grossräthe lUyltenliach und genossen, am

22. Mntermonat 1,876 erheblich erklärt.

Die Ziffern 1 und 2 dieses Anzuges, betreffend die bei
stattgefundenen Handänderungen zu machenden Mit-
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theilungen, fanden ihre Erledigung durch das Kreisschreiben
des Regierungsrathes an die Regierungsstatthalter, Fertigungsbehörden

und Amtsschreiber des alten Kantonstheils vom
37. Januar 1877 (Art. 1 und 2); in Betreff der Ziffer 3

dagegen, welche die gesetzliche Festsetzung einer perem-
torischen Frist für die den Amtschreibern obliegenden

Einschreibungen in die Grundbücher anregte,
beschloß am 12. April 1877 der Große Rath auf den Antrag
der Justizdirektion und des Regierungsrathes, es sei derselben
keine weitere Folge zu geben, da die gewünschte Vorschrift
im Wesentlichen schon in dem Emolumententarif vom 11. Brachmonat

1813 enthalten und für eine Abänderung derselben ein
Bedürfniß dermal nicht vorhanden sei.

L. Allgemeine kantonale Erlasse.

1. Gesetzgebung.

1) Dekret betreffend die Anerkennung des Krankenhauses in
Thun als juristische Person, vom 15. Mai 1876.

2) Dekret betreffend die Aufstellung eines eigenen
Untersuchungsrichters für den Amtsbezirk Pruntrut, vom 19. Mai
1876.

3) Dekret betreffend die Anerkennung der Sulgenbachgesell-
schaft als juristische Person, vom Wintermonat 1876.

Dagegen wurde ein ähnliches Gesuch der Reparations-
holzberechtigten von Langenthal dahin beschieden, daß
dieselben sich mit dem Burgerrathe in's Einvernehmen setzen

sollen.

4) Dekret betreffend das Begräbnißwesen, vom 25. Wintermonat

1876.

5) Revision der Zivilgesetzgebung. Am 19. Mai
1876 beschloß der Große Rath auf den Antrag der
Justizdirektion und des Regierungsrathes grundsätzlich die
Wiederaufnahme der in Folge der Bundesrevisionsverhandlungen
sistirten Berathungen eines neuen einheitlichen
Civilgesetzbuches für den Kanton Bern und ertheilte zugleich
dem Regierungsrathe einige Weisungen über das weitere Vor-
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gehen in dieser Angelegenheit. Vor Allem sollte der
Regierungsrath die beiden bereits beim Großen Rathe anhängigen
Gesetzesentwürfe über eine Pfand- und Hypothekenordnung
und über die Einrichtung und Führung der Grundbücher einer
nochmaligen Berathung unterziehen und das Ergebniß
derselben mit seinen Anträgen baldigst dem Großen Rathe
vorlegen. Ferner sollte der Regierungsrath die Frage
untersuchen und darüber im geeigneten" Zeitpunkte dem Großen
Rathe Bericht und Antrag hinterbringen, in welcher Art
und Reihenfolge die übrigen Theile des einheitlichen
Civilgesetzbuches in Berathung zu ziehen seien. In Ausführung

dieser Aufträge und im Anschluß an dieselben faßte
fodann der Regierungsrath, auf einen einläßlichen Vortrag
der Justizdirektion, am 21. Weinmonat 1876 folgende
Schlußnahmen:

I. Es werde in Weiterführung der Schlußuahmen des Großen
Rathes vom 19. Mai eiue neue Redaktionskommission

für Umarbeitung und Vorberathung der vorhandenen

Entwürfe aufgestellt (nachdem nämlich die frühere
Redaktionskommision dnrch den Tod der Herren
Professor Leuenberger uud Fürsprecher Niggeler sel. auf ein
einziges Mitglied, Hrn. Alt-Regierungsrath und
Oberrichter Migh, zusammengeschmolzen war).

II. In diese Kommission seien gewählt die Herren:
1) Bundesrichter Rudolf Niggeler in Laufanne;
2) Obergerichtspräsident Rudolf Leuenberger in Bern;
3) Alt-Regierungsrath und Oberrichter Paul Migh in

Bern '

4) vr. Gustav König, Professor des bernischen Rechts
an der Hochschule in Bern.

Das Präsidium der Kommission übertrug der
Regierungsrath dem Direktor der Justiz und Polizei.

III. Es werde grundsätzlich auch die Revision des gericht¬
lichen Verfahrens in bürgerlichen Rechtssachen und der
Gerichtsorganisation beschlossen und mit Änsarbeitung
bezüglicher Entwürfe und eines erläuternden Berichtes
zu denselben beauftragt Hr. Oberrichter Friedrich Moser,
Präsident der Kriminalkammer in Bern, immerhin
mit dem Vorbehalt, daß auch diese Arbeiten s. Zt. der
Beurtheilung der Redaktionskommission unterstellt werden
sollen.
























































































